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1.  Allgemeines  
 
1.1.  Grundlage / Geltungsbereich  
 
 Das Reglement Gymkhana regelt die Voraussetzungen und die Durchführung von Gymkhana unter 

dem Patronat OKV. 
 
1.2. Zielsetzungen 

• Je Sektor ein Gymkhana. 
• Miteinbezug der Freizeitreiter in die Reitvereine. 
• Spielerische Erziehung zu fairem Umgang mit dem Pferd. 

 
 
2.  Organisatorische Bestimmungen  
 
2.1.  Verantwortlichkeit / Trägerschaft  
 
 Die Prüfung untersteht dem Ressort WEF OKV. Ansprechpartner des Veranstalters ist der 

Delegierte "Gymkhana" des Ressorts WEF. 

 Gymkhanas können von den dem OKV angeschlossenen Vereinen durchgeführt werden.  
 
2.2.  Ausschreibung / Anmeldungen 
 
 Der Veranstalter erstellt die Ausschreibungen gemäss Reglement bzw. Veranstalterdossier und 

legt den Nennschluss fest.  
Nennungen haben korrekt gemäss Ausschreibung und unter Angabe des Jahrgang des Reiters zu 
erfolgen. 

 
2.3.  Nenngeld  
 
 Das Nenngeld wird im Veranstalterdossier durch das Ressort WEF festgelegt. Es ist gleichzeitig 

mit der Nennung einzuzahlen.  
 
2.4.  Preise  
 

• Preise und Plaketten an mind. 50% der gestarteten Teilnehmer. 
• Flots im Ermessen des Veranstalters (mindestens jedoch weisse Siegerflots). 

 
2.5.  Beiträge OKV  
 
 Der OKV unterstützt Prüfungen gemäss diesem Reglement mit einem vom Vorstand festgelegten 

finanziellen Beitrag.  
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3.  Bestimmungen betreffend Reiter und Pferd  
 
3.1.  Teilnahmeberechtigung  
 
 Startberechtigt sind Reiterinnen und Reiter, die Mitglied eines dem OKV angeschlossenen 

Reitvereins sind. Bei Jugendlichen unter 12 Jahren muss entweder er selber oder der 
Erziehungsberechtigte, bei Reiter der Führzügelklasse der Reiter oder der Führzügel-Führer die 
Voraussetzung der OKV Mitgliedschaft erfüllen.  

 Das SVPS-Brevet wird ab vollendetem 12. Kalenderjahr empfohlen.  

 Jeder Reiter ist mit maximal 2 Ponys/Pferden startberechtigt. 

 Startberechtigt sind alle Ponys, Pferde, Esel und Maultiere. Sie sind pro Prüfung mit verschiedenen 
Reitern  2 mal startberechtigt. 

 Die Führzügelklasse gilt nicht als Start. 
 
3.2  Anzug  
 

 Verlangt wird saubere, bequeme und reittaugliche Bekleidung (Stiefel oder Bottinen). 
Das Tragen eines 3-Punkt-Helms ist obligatorisch. 

 Peitsche maximal 70cm und Rundsporen max. 20mm sind ab Stufe M erlaubt. 
 
3.3  Sattlung und Zäumung  
 
 Korrekte Sattelung und Zäumung gemäss Generalregelement SVPS. In OKV Gymkhanas speziell 

erlaubte und verbotene Zäumungen gemäss Anhang zu diesem Reglement 
 
 
4.  Prüfungen 
 

4.1. Grundsätzliches 
 
 Es sind mindestens 8 und maximal 15 Hindernisse für die reiterliche und manuelle Geschicklichkeit 

zu bewältigen. Pro Parcours sind 2 Springhindernisse mit einer Maximalhöhe von 40cm pro 
Hindernis zugelassen. 

 Es kann ein Zeitlimit zur Absolvierung des Parcours festgelegt werden. Die vorgegebene 
Maximalzeit muss erlauben, dass der Parcours, von Jung und Alt, von Gross und Klein, von Pony 
oder Pferd gemeistert werden kann. 

 
4.2. Stufen 
 

Führzügel: Offen für Kinder vom 5. bis zum vollendeten 10. Kalenderjahr, Führzügelperson 
obligatorisch, Führzügelperson mindestens 16 Jahre alt.  
Ponys/Pferdes (keine Hengste) sind an durchhängendem, an der Waage 
eingehängtem Führseil zu führen. 

Stufe L (Leicht): (entspricht „E“ auf Ausschreibung OFFA 2010) Offen für Einsteiger und wenig 
routinierte Reiter ab dem 10. Kalenderjahr. 

Stufe M (Mittel): Offen für alle Reiter ab dem 10. Kalenderjahr. 

Stufe S (Schwer): Wird erst 2011 eingeführt: Offen für Reiter welche in einem Kalenderjahr mehr 
als 5 Platzierungen in den Rängen 1-5 der Stufe M erreicht haben. 

 Erreicht ein Teilnehmer während eines Kalenderjahres mehr als 5 Platzierungen in den Rängen 1-
5 der Stufen L oder M, muss im darauffolgenden Jahr in der nächst höheren Stufe gestartet 
werden. Nichtbeachten dieser Regelung führt zur automatischen Disqualifikation. 
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4.3  Finalqualifikation  
 
 Aus jeder Stufe qualifizieren sich die in den Rängen 1-10 klassierten Paare für den Final OKV 

Gymkhana 
 
4.4  Rahmenbedingungen  
 
 Wertung A (nur für Stufe S) - Wertung nach Zeit:  

Kann ein Teilnehmer ein Hindernis nicht bewältigen, darf er den Parcours auf ein Zeichen der Jury 
fortsetzen, erhält aber einen Zeitzuschlag von mindestens 30 Sekunden. Nicht korrekt passierte 
Hindernisse werden mit einem Zeitzuschlag gewertet. Für die Klassierung ist die effektive Reitzeit 
inklusiver allfälliger Strafzuschläge massgebend. 

 Wertung B für alle Stufen - Wertung nach Punkten:  
Jedes Hindernis wird mit Pluspunkten gewertet. Kann ein Teilnehmer ein Hindernis nicht 
bewältigen, darf er den Parcours auf ein Zeichen der Jury fortsetzen, erhält aber für das 
betreffende Hindernis keine Punkte. Für die Klassierung ist die Summe der Punkte massgebend. 
Bei Punktgleichheit entscheidet die effektive Reitzeit. 

 
4.5. Richter/Parcoursbauer 
 
 Von den Regionalverbänden anerkannte Funktionäre.  
 
 
5.  Inkrafttreten  
 
 Dieses Reglement wurde dem OKV Vorstand am 16.01.2010 vorgelegt und tritt ab dem 1.01.2010 

in Kraft. 
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Anhang OKV-Gymkhana 
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Anhang OKV-Gymkhana 
 
 


